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Teilnehmende an einer LEG profi tieren beim Bezug von 
LEG-Strom von einem Abschlag auf das Netznutzungs-
entgelt. Beim Bezug von Strom aus dem Netz fällt das 
 Netznutzungsentgelt ohne Abschlag an. 

Auf Ihrer  Rechnung wird der LEG-Abschlag im Abschnitt 
«Netznutzung» mit der Zeile «LEG-Abschlag 40 %» oder 
«LEG-Abschlag 20 %» aufgeführt.

Berechnung der Höhe des Abschlags
Im Abschnitt «Netznutzung» wird zuerst das Netznutzungs-
entgelt ohne Abschlag berechnet. Bei Geschäftskunden ab 
100 MWh Jahresverbrauch berechnet sich das volle Netz-

nutzungsentgelt aus der Summe des mengenbasierten und 
des leistungsbasierten Anteils der Netznutzungskosten.

Für die Berechnung des LEG-Abschlags wird zuerst 
der «Anteil LEG Verbrauch» aus dem Verhältnis von 
«Total  Verbrauch LEG» zu «Total Verbrauch» berechnet.

Der LEG-Abschlag berechnet sich anschliessend wie folgt:

■ LEG Abschlag [CHF] = 
■ Anteil LEG Verbrauch [%] ×
■ LEG  Abschlag [20% oder 40%] × 
■ Netznutzungsentgelt ohne Abschlag [CHF]

Rechnungsbeispiel:


